
 

Beilage 1150/2014 zu den Wortprotokollen des Oö. Landtags 
XXVII. Gesetzgebungsperiode   

 

 

 

Initiativantrag 

der unterzeichneten freiheitlichen Abgeordneten 

betreffend 

die finanzielle Förderung von Kurzzeitpflegeplätzen  

 

 

Gemäß § 25 Abs. 6 der Landtagsgeschäftsordnung wird dieser Antrag als dringlich 

bezeichnet. 

 

 

Der Oö. Landtag möge beschließen: 

 

Resolution 

 

Die Oö. Landesregierung wird aufgefordert, nach burgenländischem Vorbild die erforderlichen 

Rahmenbedingungen zu schaffen, um die häusliche Pflege durch Angehörige durch weitere 

Maßnahmen zu unterstützen und dadurch langfristig zu ermöglichen. Dafür ist sicherzustellen, 

dass Personen, die von ihren Familien gepflegt werden, im Verhinderungsfall ein finanziell 

geförderter Kurzzeitpflegeplatz zur Verfügung gestellt wird, welcher in einem Ausmaß von bis 

zu 90 Tagen in Anspruch genommen werden kann. 

 

Begründung 

 
Rund 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden zuhause von ihren Familien betreut. Dabei 

gehen die pflegenden Angehörigen mit ihren Betreuungs- und Pflegeleistungen oftmals an ihre 

körperlichen und seelischen Grenzen. Zudem sind sie mit dem Problem der fehlenden 

Betreuung für die zu pflegenden Angehörigen konfrontiert, wenn sie selbst ausfallen oder 

zeitweise nicht zur Verfügung stehen.  

 

Die Kosten für Kurzzeitpflegeplätze stellen mit etwa 100 Euro pro Tag eine gewaltige Hürde 

für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen dar. Das hat zur Folge, dass viele Betroffene 

dieses Angebot nicht annehmen können. Bei der häuslichen Pflege handelt es sich um einen 

wichtigen Beitrag zur langfristigen Sicherstellung des Pflegesystems. Der Staat erspart sich 

dadurch rund drei Milliarden Euro.  

  



 

 

Angesichts dieser Tatsachen hat die Politik diese Form der Pflege so zu fördern, damit sie 

auch in Zukunft erhalten bleibt. Kurzzeitpflegeplätze nach Spitalsaufenthalten, bei 

Urlaubsaufenthalten oder bei sonstigen Verhinderungen der pflegenden Angehörigen sollen 

daher nach burgenländischem Vorbild von der öffentlichen Hand finanziell gefördert und den 

Betroffenen für bis zu 90 Tagen im Jahr zur Verfügung gestellt werden. 

 

Linz, am 10. Juni 2014 
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